
Vereinigung der Mitglieder der 

Verwaltungsgerichte 

Muthgasse 64 

A-1190 Wien 

 
ZVR 281204476 

 

Wien, 12. Februar 2026 

 

An das 

Bundesministerium für Inneres 

Sektion III – Abteilung III/A/4 

Herrengasse 7 

1010 Wien 

per E-Mail: bmi-III-A-4-stellungnahmen@bmi.gv.at 

 

Betreff:  Begutachtungsverfahren – Asyl- und Migrationspakt-Anpassungsgesetz 

(AMPAG); Geschäftszahl: 2025-1.068.162 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 15. Jänner 2026, Geschäftszahl 2025-1.068.162, 

übermittelt die Verwaltungsrichter:innen-Vereinigung fristgerecht folgende Stellungnahme aus 

Sicht der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Asylgesetz 2005, das BBU-Errichtungsgesetz, das BFA-Einrichtungsgesetz, das BFA-

Verfahrensgesetz, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005, 

das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 und das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert werden (Asyl- und Migrationspakt-Anpassungsgesetz 

– AMPAG). 

Die mit dem Gesetzesentwurf verfolgte Zielsetzung, asyl- und fremdenrechtliche Verfahren 

unionsrechtskonform, effizient und zeitgerecht auszugestalten, wird dabei ausdrücklich 

befürwortet. Aus Sicht der Landesverwaltungsgerichte erscheint es jedoch erforderlich, die mit 

der Umsetzung des aktuell vorliegenden Begutachtungsentwurfs verbundenen 

organisatorischen, personellen und strukturellen Auswirkungen näher darzustellen, um 

insbesondere die unionsrechtlichen Erfordernisse (wie etwa die Entscheidungsfristen) im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch in der Praxis tatsächlich gewährleisten zu können.  

Es wird ersucht, die vorliegenden Anmerkungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

entsprechend zu berücksichtigen. 
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1. Zu Artikel 5 – Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 

Zu 293 – Einfügung von § 39 Abs. 3a bis § 39 Abs. 3f: In § 39 Abs. 3c wird eine neue 

Befugnis für Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes normiert und zwar die Ermächtigung 

einen Fremden festzunehmen  um „im  ahmen des  sylverfahrens an der  renze ( rt  43 bis 

54 der Verfahrensverordnung) über das Recht des Antragstellers auf Einreise in das 

Hoheitsgebiet zu entscheiden, sofern Fluchtgefahr vorliegt und die Festnahme verhältnismäßig 

ist“   ie Festnahme ist ferner zulässig  „wenn die  andespolizeidirektion diese mit 

Mandatsbescheid (§ 57 AVG) anordnet und die Dauer der Anhaltung nicht die 

 ntscheidungsfrist gemäß § 33  bs     syl  überschreitet“   s besteht  nspruch auf 

Rechtsberatung und -vertretung gemäß § 52 BFA-VG. § 80 Abs. 6, § 81 Abs. 1 Z 3 und § 22a 

BFA-VG gelten mit der Maßgabe, dass anstelle des Bundesamtes die Landespolizeidirektion 

und anstelle der Anordnung der Schubhaft der Bescheid der Landespolizeidirektion im Sinne 

des ersten Satzes tritt. 

 n § 39  bs  3d wird ferner versucht  den unbestimmten  esetzesbegriff der „Fluchtgefahr“ 

näher zu determinieren.  

Eingangs ist bereits rein legistisch darauf hinzuweisen, soweit sich in § 39 Abs. 3c und § 39 

Abs. 3d Verweise auf Verordnungen wiederfinden, so sollten reine Verweise auf Richtlinien 

und Verordnungen vermieden werden (vgl. Rz 44 des EU-Addendums)1. Darüber hinaus 

können Verweisungen, wie vorliegend mehrfach der Fall, mit denen die verwiesene 

Bestimmung ohne näheren Hinweis auf ihre Bedeutung in Klammern gesetzt wird, zu 

Mehrdeutigkeiten führen und sollten daher unterbleiben (vgl. LRL 57). Zudem finden sich auch 

Kettenverweise, solche wären ebenfalls möglichst zu vermeiden (vgl. LRL 55). Abschließend 

ist festzuhalten, dass bei keiner der zahlreichen gesetzlichen Verweisungen hervorgeht, in 

welcher Fassung diese Bestimmungen anzuwenden sind. Verweisungen auf Rechtsvorschriften 

einer anderen normsetzenden Autorität können jedoch verfassungsrechtlich unzulässig sein 

(vgl. näher LRL 63). Es wird daher angeregt, jeweils eine statische Verweisung zu prüfen (vgl. 

dazu auch LRL 131). 

Festzuhalten ist  dass die „Festnahme“ einen Eingriff in die körperliche Freiheit darstellt 

und damit gesetzlich genauen Determinierungspflichten unterliegt. Zudem ergibt sich aus 

dem Bestimmtheitsgebot des Art. 18 B-    dass „eingriffsnahe“  estimmungen (dh 

Bestimmungen, die in der Regel in Grundrechte eingreifen) besonders genau determiniert 

werden müssen (differenziertes Legalitätsprinzip; VfSlg. 17.348/2004, 19.700/2012). Vor 

diesem  intergrund sollte die  oraussetzung  dass „die Festnahme verhältnismäßig“ sein 

muss, näher determiniert werden. Auch wird angeregt, die Bestimmung – und darin 

insbesondere die verschachtelt aufgezählten Voraussetzungen – allenfalls sprachlich zu 

vereinfachen und in mehrere Ziffern zu unterteilen. 

Zumal Festnahmen in der Regel eine Ausübung unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt 

(„AuvBZ“) darstellen  sollte das  erhältnis und die  nterscheidung zwischen diesen beiden 

Rechtsformen ausdrücklich normiert werden, zumal auch daran unterschiedliche Rechtsmittel 

und Fristen anknüpfen. 

 
1 Bundeskanzleramt, Handbuch der Rechtssetzungstechnik – Addendum zu Teil 1: Ergänzungen zu den 
Legistischen Richtlinien 1990 im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft der Republik Österreich zur Europäischen 
Union (EU Addendum). 
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Ebenfalls wäre der Rechtsschutz sowie der Instanzenzug gegen den in § 39 Abs. 3c 

vorgesehenen Mandatsbescheid sowie gegen die Festnahme per se sowie deren Abgrenzung 

betreffend Anhaltungen (vgl. diesbezüglich die Ausführungen des BKA/VD, S. 10 ff) genau zu 

determinieren: 

Nach dem aktuell vorgeschlagenen § 39 Abs. 3c sowie hierfür erforderliche Mandatsbescheide 

gehören diese  kte der  icherheitsverwaltung („gemischte  erwaltung“) an   rundsätzlich 

fallen in den Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung die Haupttypen des 

Verwaltungshandelns unter die Generalklausel des Art. 131 Abs. 1 B-VG und damit in die 

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der Länder, weil die Sicherheitsverwaltung weder in 

unmittelbarer noch in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt wird. Andererseits sieht das 

Vollzugsmodell der Sicherheitsverwaltung jedoch für deren Besorgung in einzelnen 

Rechtsmaterien auch Bundesbehörden vor, die nicht zu den Sicherheitsbehörden iSd B-VG 

zählen. Die Vollziehung der Angelegenheiten des BFA-VG sowie des 7., 8. und 11. 

Hauptstückes des FPG wurde etwa dem BFA und somit einer Bundesbehörde übertragen. Diese 

Agenden werden in unmittelbarer Bundesverwaltung gemäß Art. 131 Abs. 2 erster Satz B-VG 

besorgt. (vgl. zuletzt VfSlg. 20.662/2024, VfGH 28.2.2024, G 533/2023). Zumal vorliegend 

die Zuständigkeit der LPD vorgesehen und diese Ermächtigung außerhalb des 7., 8. und 11. 

Hauptstücks des FPG geregelt wird, wären im Instanzenzug die Verwaltungsgerichte der 

Länder für deren Überprüfung zuständig. Dies wäre allerdings – insbesondere um 

Unsicherheiten im Vollzug zu vermeiden – eindeutig zu determinieren.  

2. Zu Artikel 7 – Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

2.1. Zu Z 442 und 443 (Änderungen des § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 NAG) 

 aut  rt  7 des  ntwurfes über das       sollen in einem neuen § 46a     gesamthaft jene 

Fälle des Familiennachzuges abgebildet werden  die bisher in § 35  syl  geregelt sind   as 

heißt mit dem vorliegenden  egutachtungsentwurf soll die  ntscheidung über besondere Fälle 

der Familienzusammenführung bei  ersonen  denen in Österreich internationaler  chutz 

zuerkannt wurde  vom  syl  ins     überführt werden (§ 46a     neu)   isher lag die 

 ehördenzuständigkeit für solche  erfahren beim  F  und daher die Zuständigkeit für 

 eschwerden gegen dessen  escheide beim  undesverwaltungsgericht   

 aut den  rläuterungen soll unbeschadet der Zugehörigkeit zum     gemäß § 3  bs        

in der vorgeschlagenen Fassung weiterhin das  F  über  nträge auf erstmalige  rteilung eines 

 ufenthaltstitels gemäß § 46a     entscheiden   n § 4  bs  2     in der vorgeschlagenen 

Fassung wird normiert  dass sich im Fall des § 3  bs    letzter  atz     die örtliche 

Zuständigkeit eines  erwaltungsgerichtes des  andes nach  bs    richtet   omit sollen die 

 andesverwaltungsgerichte neu für die  ntscheidung über  eschwerden in  ngelegenheiten 

der besonderen Fälle des Familiennachzuges zuständig gemacht werden  

 ierzu ist Folgendes auszuführen und wäre im weiteren  esetzgebungsprozess zu beachten  

2.1.1   ie  rläuterungen zum  ntwurf über das       führen diesbezüglich auf das 

Wesentliche zusammengefasst aus  dass die  ransferierung der  egelungen über den  achzug 

von Familienangehörigen von Flüchtlingen in das     aus unions- und verfassungsrechtlichen 

 ründen geboten sei (siehe  eite 3 f  und   2 der  rläuterungen)   ine nachvollziehbare 

 egründung ist den  rläuterungen idZ nicht zu entnehmen   azu im  inzelnen  
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2.1.1.1. Keine unionsrechtlichen Gründe für eine Regelung im NAG: 

 ie neue  tatusverordnung 2 24/ 347/   lässt im  nterschied zur  tatusrichtlinie 

2   /95/   keine günstigeren  egelungen mehr betreffend die Familienzusammenführung zu 

(vgl   rt  23 und  rwägungsgrund 582 der  erordnung)  Familienangehörigen von 

Flüchtlingen  die keine eigenen Fluchtgründe vorweisen  kann daher von den  itgliedstaaten 

nicht mehr auf  asis einer günstigeren nationalen  egelung internationaler  chutzstatus 

zuerkannt werden   iesen kann allenfalls durch einen  ufenthaltstitel gemäß der  ichtlinie 

2  3/86/   (Familienzusammenführungsrichtlinie) gewährt werden  und zwar konkret nach 

deren Kapitel   (siehe  rt  9 ff  der Familienzusammenführungsrichtlinie)  

 us diesem unionsrechtlichen  intergrund folgt jedoch nicht  dass die für die  msetzung der 

sekundärrechtlichen  orgaben erforderlichen  egelungen zwingend im     vorgesehen 

werden müssten   emäß  rt  288      ist eine  ichtlinie für jeden  itgliedstaat der 

 uropäischen  nion  an den sie gerichtet wird  hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 

verbindlich  überlässt jedoch den innerstaatlichen  tellen die Wahl der Form und der  ittel   

 arüber hinaus ist festzuhalten  dass nach diesen  egelungen unabhängig vom  ufenthaltsort 

des  ntragstellers zu prüfen ist   er  rwägungsgrund 58 der  tatusverordnung lautet  „Zur 

Wahrung der  inheit der Familie sollten Familienangehörige  die sich im  oheitsgebiet 

desselben  itgliedstaats aufhalten und nicht die  oraussetzungen für die  ewährung 

internationalen  chutzes erfüllen  einen  nspruch auf  tellung eines  ufenthaltstitels haben “ 

 uch  rt  3 Z 9 der  erordnung definiert Familienangehörige als  ersonen  die sich im selben 

 itgliedstaat aufhalten   rt  23  bs    der  tatusverordnung spricht ebenfalls von  ersonen 

„die selbst nicht die  oraussetzungen für die  ewährung des internationalen  chutzes erfüllen 

und die einen  ufenthaltstitel in diesem  itgliedstaat beantragen […]“  

 araus ergibt sich  dass unabhängig vom  ufenthaltsort des  ntragstellers vorrangig zu prüfen 

ist  ob die  oraussetzungen für die  ewährung von internationalem  chutz erfüllt sind  

Zusammenfassend kann weder aus den  orgaben der Familienzusammenführungsrichtlinie 

2  3/86/   noch aus der  tatusverordnung 2 24/ 347/   abgeleitet werden  dass die 

 egelungen über den  achzug von Familienangehörigen von Flüchtlingen in das     

transferiert werden müssten   b die  egelungen im      im  syl  oder an anderer  telle 

innerstaatlich vorgesehen werden  ist aus unionsrechtlicher  icht nicht von  elang (vgl  hierzu 

grundlegend     ddendum   z 26 ff )  

2.1.1.2. Keine verfassungsrechtlichen Gründe für eine Regelung im NAG: 

 ach ständiger  echtsprechung des  erfassungsgerichtshofes ( f lg  5   6/ 998  

 5 2 4/ 998   5 683/ 999  2  2 9/2  6  2  656/2 23) ist ein österreichisches  esetz  mit dem 

eine unionsrechtliche  orschrift ausgeführt und in österreichisches  echt umgesetzt wird  

rechtlich doppelt bedingt   er  esetzgeber bleibt bei der  usführung von  nionsrecht insoweit 

auch an verfassungsgesetzliche  orgaben gebunden  als eine  msetzung unionsrechtlicher 

 orgaben durch diese nicht inhibiert wird   er  esetzgeber unterliegt in diesen Fällen sohin 

 
2 Dieser lautet: „Zur Wahrung der Einheit der Familie sollten Familienangehörige, die sich im Hoheitsgebiet 
desselben Mitgliedstaats aufhalten und nicht die Voraussetzungen für die Gewährung internationalen Schutzes 
erfüllen, einen Anspruch auf Stellung eines Aufenthaltstitels haben. […]“ 
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einer  indung sowohl an das  nionsrecht als auch an das österreichische  erfassungsrecht (vgl 

z  Holoubek   oppelte  indung und  ichtlinienumsetzung  ZÖ  2  8  663)  

 ie  rläuterungen zum  ntwurf über das       halten fest  dass  egelungen über den 

 achzug von Familienangehörigen von Flüchtlingen – aufgrund des  ntfalls der 

 ünstigkeitsklausel gemäß  rt  3 der bisherigen  tatusrichtlinie 2   /95/   – nunmehr unter 

den Kompetenztatbestand „Ein- und Auswanderungswesen“ nach  rt      bs    Z 3  -   

fallen würden   amit würden die  egelungen über den  achzug von Familienangehörigen von 

Flüchtlingen in den  nwendungsbereich des     fallen   

 emäß  rt      bs    Z 3  -   sind unter anderem die  ngelegenheiten „ in- und 

 uswanderungswesen“ einschließlich des  ufenthaltsrechtes aus berücksichtigungswürdigen 

 ründen   ufenthaltsverbot   usweisung und  bschiebung sowie  syl in  esetzgebung und 

 ollziehung  undessache   in  ufenthaltstitel nach der Familienzusammenführungsrichtlinie 

ist unzweifelhaft als  ufenthaltstitel aus  ründen des  rt  8    K zu qualifizieren (siehe 

 rwägungsgrund 2 der  ichtlinie)   ies fällt konkret unter den kompetenzrechtlichen 

 atbestand „ ufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen  ründen“ i v  rt      bs    Z 3 

bzw   rt    2  bs  2  -   (siehe  rläut    6 8  lg   24      6 f; zur 

 erwaltungsgerichtsbarkeits- ovelle 2  2)  

 s macht vor diesem  intergrund aus verfassungsrechtlicher  icht keinen  nterschied  ob die 

 egelungen über den Familiennachzug kompetenzrechtlich auf die  ngelegenheit 

„ ufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen  ründen“ oder die  ngelegenheit „ syl“ 

gestützt werden (vgl  idZ auch  rläut   3 4  lg   23      7; zum  rsten 

 undesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz     l     r  2/2  8)  

 us  rt      bs    Z 3  -   lässt sich daher keine zwingende  orgabe für den  esetzgeber 

ableiten  wonach die  egelungen über den  achzug von Familienangehörigen von Flüchtlingen 

konkret im     getroffen werden müssten   ielmehr steht es dem  esetzgeber frei  ob die 

 egelungen im      im  syl  oder an anderer  telle vorgesehen werden   owohl das     

als auch das  syl  sind  undesgesetze  die im Übrigen auf  asis mehrerer verschiedener 

Kompetenztatbestände vom  undesgesetzgeber erlassen wurden (siehe hierzu  rläut   952 

 lg   22      2 f ; zum Fremdenrechtspaket 2  5)  

 ementsprechend stellt es auch kein verfassungsrechtliches  roblem dar  dass die 

„humanitären  ufenthaltstitel“ seit     2  4 unter §§ 54 ff  syl  geregelt werden   ie 

entsprechenden  egelungen im  syl  wurden kompetenzrechtlich ausdrücklich auf „ in- und 

 uswanderungswesen einschließlich des  ufenthaltsrechtes aus berücksichtigungswürdigen 

 ründen“ nach  rt      bs    Z 3  -   gestützt (siehe  rläut    8 3  lg   24      43 f ; 

zum Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – F  )  

 m  inne einer konsistenten  egelungssystematik sollten die  estimmungen über den  achzug 

von Familienangehörigen von Flüchtlingen – so wie die übrigen  ufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen  ründen – weiterhin im  syl  geregelt werden  Wesentlich spricht 

dafür die  ähe zum  sylrecht   emäß den  rläuterungen ist damit zu rechnen  dass die 

Familienangehörigen von Flüchtlingen regelmäßig neben einem  ntrag auf 

Familienzusammenführung „auch einen  ntrag auf internationalen  chutz stellen werden“  

weshalb das  F  für die erstmalige  ntragstellung zuständig sein soll (     2)   ereits aus 

diesem  rund erscheint eine  egelung im  syl  angebracht  zumal auch im 
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 erlängerungsverfahren dem  F  eine maßgebliche  olle zukommen soll (vgl  § 46a  bs  6 

   )   

2.1.2   ine „ ransferierung“ (so die Formulierung in den  rläuterungen) der  estimmungen 

über den asylrechtlichen Familiennachzug ins     führt darüber hinaus aufgrund der damit 

verbundenen Koordinationspflichten (siehe § 46a  bs  6     sowie § 46  bs  7     laut 

dem  ntwurf über das      ) zwangsläufig zu organisatorischem und 

verwaltungstechnischem Mehraufwand; genau dies wollte der  esetzgeber mit dem 

Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – F       l     r  87/2  2  und der 

„Kompetenzbündelung“ beim  F  mit einem damit einhergehenden „Wegfall von 

 chnittstellen“ jedoch vermeiden (siehe  rläut    8 3  lg   24      3 ff; vgl  dazu Diem  

Zuständigkeiten im Fremdenrecht  Überlegungen aus verfassungsrechtlicher und 

rechtspolitischer  icht  migralex 2  5     ff)   nstatt der  iederlassungsbehörde die  flicht 

aufzuerlegen  eine  tellungnahme beim  F  einholen zu müssen  könnte dies dadurch leicht 

vermieden werden  dass das  F  auch für das  erlängerungsverfahren zuständig ist  

 inzuweisen ist zudem darauf  dass auch in anderer  insicht mit  ollzugsproblemen zu 

rechnen ist   äuschungshandlungen etwa im Zusammenhang mit einem nicht vorhandenen 

Familienleben (siehe § 3   bs       )  die in erschlichenen  ufenthaltstiteln resultieren und 

in der  raxis häufig zu beobachten sind  kann dadurch erheblich schlechter begegnet werden  

 olche  äuschungshandlungen werden regelmäßig erst im Zeitablauf  nämlich im 

 erlängerungsverfahren  ersichtlich   ei unterschiedlichen  ehördenzuständigkeiten im 

 rstantrags- und im  erlängerungsverfahren ist zu erwarten  dass infolge Wissensverlust solche 

 äuschungshandlungen regelmäßig unentdeckt bleiben und gebotene 

Wiederaufnahmeverfahren nicht geführt werden  

 ass es mit der vorgeschlagenen  euregelung zu leicht vermeidbarem organisatorischem und 

verwaltungstechnischem  ehraufwand kommt  spiegelt sich auch in Folgendem wider  § 46a 

 bs  6 sowie auch § 46  bs  7     laut dem  ntwurf über das       knüpfen tatbildlich an 

ein anhängiges Verfahren zum Entzug des internationalen Schutzes an   ies ist jedoch 

verfassungsrechtlich unzulässig   er  f   hat in diesem Zusammenhang unlängst in  ezug 

auf die gleichgelagerte  estimmung des § 35  bs  4 Z    syl  die  otwendigkeit einer 

verfassungskonformen  nterpretation betont ( f    6  2 2 25     2 9/2 25 ua ) und dem 

  w  zwei  flichten auferlegt   inerseits muss es eigenständig prüfen  ob die  inleitung 

willkürlich erfolgt ist  weil eine  berkennung „nicht einmal wahrscheinlich ist“   ndererseits 

muss es sich vergewissern  dass das  berkennungsverfahren vom  F  zügig und innerhalb 

einer angemessenen  erfahrensdauer geführt wird (vgl  auch  f    8  2 2 25     944/2 25 

ua)   ies führt im gegebenen Kontext (nicht anderes gilt auch im Kontext des § 46  bs  7    ) 

dazu  dass die  iederlassungsbehörde bzw  das in weiterer Folge gegebenenfalls zuständige 

 andesverwaltungsgericht (siehe § 4  bs  2     des  ntwurfes)  der bzw  dem entsprechendes 

asylrechtliches Fachwissen fehlt  die verfassungsrechtlich gebotenen  rüfschritte vorzunehmen 

haben wird   

 iese  robleme ließen sich vermeiden  würden die Zuständigkeiten wie bisher beim  F  (bzw  

nachfolgend beim   w ) verbleiben  

Verfassungsrechtlich unzulässig ist es nach der  echtsprechung des  f   ( 6  2 2 25  

   957/2 25 ua) eine Wartefrist von drei Jahren im Zusammenhang mit dem 

Familiennachzug subsidiär  chutzberechtigter vorzusehen  wie dies nach dem geplanten § 46a 
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 bs  2 Z 2     der Fall sein soll   n verfassungskonformer  nterpretation des gleichgelagerten 

§ 35  bs  2  syl  ist eine  nteressenabwägung gemäß  rt  8  bs  2    K durchzuführen  

 abei sind unter anderem auch  rmittlungen hinsichtlich der  icherheits- und  ersorgungslage 

in der  erkunftsregion der antragstellenden  erson durchzuführen   ies erfordert jedoch 

entsprechendes Wissen  das beim  F  bzw    w   nicht jedoch bei den 

 iederlassungsbehörden und den  andesverwaltungsgerichten vorhanden ist  sodass auch hier 

mit unnötigem  ehraufwand und  ollzugsproblemen zu rechnen ist  

2.1.3. Zu § 4  bs  2     

 aut  rtikel 7 des  ntwurfes über das       soll in § 4  bs  2     vorgesehen werden  

dass in den Fällen des § 46a     unbeschadet der Zuständigkeit des  F  im erstinstanzlichen 

 erfahren die  andesverwaltungsgerichte über  eschwerden entscheiden sollen   emäß 

 rt   3   bs  2  -   ist in den  ngelegenheiten der  ollziehung des  undes  die unmittelbar 

von  undesbehörden besorgt werden  grundsätzlich das  undesverwaltungsgericht zuständig  

 ies wäre auch hinsichtlich des geplanten § 46a     der Fall  weil es sich um eine 

 ngelegenheit der  ollziehung des  undes handelt (siehe  rt      bs    Z 3  -  )  die 

unmittelbar von einer  undesbehörde – nämlich dem  F  – besorgt werden soll (vgl   rt    2 

 bs  2  -  )   

 ine Übertragung der Zuständigkeit an die  andesverwaltungsgerichte kann gemäß  rt   3  

 bs  4 Z    -   durch  undesgesetz festgelegt werden  sofern die  änder zustimmen  

 rt  42a  -   sieht idZ vor  dass ein  esetzesbeschluss des  ationalrates  welcher der 

Zustimmung der  änder bedarf  den Ämtern der  andesregierungen bekanntzugeben ist   ie 

Zustimmung gilt als erteilt  wenn der  andeshauptmann nicht innerhalb von acht Wochen nach 

dem  ag  an dem der  esetzesbeschluss beim  mt der  andesregierung eingelangt ist  dem 

 undeskanzler mitgeteilt hat  dass die Zustimmung verweigert wird   hne Zustimmung 

sämtlicher  änder wäre die geplante Zuständigkeitsübertragung an die 

 andesverwaltungsgerichte daher verfassungswidrig  

 n den  rläuterungen wird nicht begründet  weshalb entgegen der  rundregel nach  rt   3  

 bs  2  -   nicht das   w   sondern die  andesverwaltungsgerichte über  eschwerden in 

 echtssachen nach dem geplanten § 46a     entscheiden sollen   ies überrascht auch 

insofern  als die  rläuterungen zum  ntwurf des       in  ezug auf das behördliche 

 erfahren ausdrücklich festhalten  dass „aus verfahrensökonomischen  ründen weiterhin das 

 undesamt für Fremdenwesen und  syl“ für  nträge auf erstmalige  rteilung eines 

 ufenthaltstitels nach § 46a     ( achzug von Familienangehörigen von Flüchtlingen) 

zuständig sein soll  

Weshalb die  erfahrensökonomie nicht für die grundsätzlich verfassungsrechtlich vorgesehene 

Zuständigkeit des   w  spricht  sondern durch ein besonderes  esetzgebungsverfahren nach 

 rt   3   bs  4 Z   i m  rt  42a  -   die Zuständigkeit der  andesverwaltungsgerichte 

vorgesehen werden soll  erschließt sich aus den  rläuterungen nicht   s ist hervorzuheben  dass 

das   w  bislang gemäß § 35  syl  in  echtssachen betreffend den  achzug von 

Familienangehörigen von Flüchtlingen zuständig ist  

 ie  andesverwaltungsgerichte sind  wie bereits ausgeführt (siehe die obigen  nmerkungen zu 

§ 46    )  bislang nicht mit  erfahren befasst  in denen das  F  zuständige  ehörde ist   s 

müssten hierfür zunächst die erforderlichen administrativen und personellen  oraussetzungen 

geschaffen werden  um die  andesverwaltungsgerichte in die  age zu versetzen  über 
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 eschwerden in  achen nach § 46a     entscheiden zu können   ie als systemwidrig zu 

bezeichnende geplante Zuständigkeit der  andesverwaltungsgerichte entspricht offenkundig 

nicht verfahrensökonomischen Überlegungen  

2.2. Zu 476. § 41a Abs. 12; Zu 486. § 47 Abs. 6; Zu 488. § 49 Abs. 3a 

 m neu eingefügten § 4 a  bs   2  § 39  bs  3a sowie in § 47  bs  6 wird vorgesehen  dass 

soweit sich aus der „ bfrage von der  ehörde zugänglichen  egistern“ oder aus  nformationen  

die bei der  ehörde offenkundig sind  dass eine  rteilungsvoraussetzung gemäß §     bs  2 Z 

  oder 5 fehlt  ist der  ntrag auch in diesem Fall ohne  inholung der  ntscheidung der 

regionalen  eschäftsstelle des  rbeitsmarktservice abzuweisen  

 s wäre einerseits klar zu determinieren  welche  egister der  ehörde und auch in weiterer 

Folge dem  erwaltungsgericht zugänglich sein müssen   us der aktuellen Formulierung ergibt 

sich keine gesetzliche  rmächtigung der  erwaltungsgerichte diese – nicht näher determinierte 

–  egister selbst abzufragen  weshalb bei aktueller  prachfassung die  erwaltungsgerichte 

weiterhin gezwungen wären  über die belangten  ehörden diese verfahrensrelevanten 

 nformationen abzufragen   adurch entstünde ein vermeidbarer  erwaltungsaufwand  der auch 

zu  erfahrensverzögerungen führt  

Zum vorgeschlagenen  ext in § 47  bs  6 und § 49  bs  3a ist zudem auszuführen  dass nach 

§     bs  3 bei Fehlen der  oraussetzungen nach §     bs  2 Z   bis 7 zu prüfen ist  ob die 

 rteilung des  ufenthaltstitels zur  ufrechterhaltung des  rivat- und Familienlebens im  inne 

des  rt  8    K dennoch geboten ist   uch wenn somit das Fehlen der genannten 

 rteilungsvoraussetzungen „offenkundig“ sein sollte  ist eine  itelerteilung nicht 

ausgeschlossen   n diesem Fall könnte eine  ntragseinbringung und vorrangige  rüfung der 

besonderen  rteilungsvoraussetzungen nach dem  usl   beim     angedacht werden  

2.3. Zu den vorgesehenen Entscheidungsfristen 

2.3.1   m  egutachtungsentwurf wird in §  9a     eine generelle Entscheidungsfrist von 

90 Tagen für die „zuständige  ehörde“ normiert   n den  rläuterungen wird hierzu mit  erweis 

auf  rt  5  bs  2 der  ahmenrichtlinie ausgeführt  dass „die zuständige  ehörde über den 

 ntrag auf  rteilung einer kombinierten  rlaubnis so bald wie möglich  spätestens aber 

innerhalb von 9   agen nach Übermittlung eines vollständigen  ntrages“ entscheidet  „ n 

 msetzung dieser  ichtlinienbestimmung soll mit dem vorgeschlagenen  bs    für 

 ntscheidungen über die  rteilung von  ufenthaltstiteln eine generelle Frist von 9   agen 

normiert werden “ 

2.3.2   s wäre zunächst sprachlich klarzustellen  ob diese Frist bloß für das behördliche 

 erfahren gilt und ob davon abweichend die allgemeine  ntscheidungsfrist nach dem     für 

die  erwaltungsgerichte einschlägig ist  Zumal daran jedoch verfahrensrechtliche 

Konsequenzen geknüpft sind  wie etwa die Zulässigkeit der  inbringung einer 

 äumnisbeschwerde bzw  in weiterer Folge eines Fristsetzungsantrags  wäre dies entsprechend 

dem verfassungsrechtlichen  rinzip des  eterminierungsgebots entsprechend klarzustellen  

 benfalls ist festzuhalten  dass im  egutachtungsentwurf unterschiedliche 

 ntscheidungsfristen3 vorgesehen werden   ierbei wird angeregt  einheitlich  ages- oder 

 
3 § 50a Abs. 5 „binnen 30 Tagen“; § § 49 Abs. 3 „binnen 8 Wochen“; § 19 a „binnen 90 Tagen“. 
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Wochen- und  onatsfristen festzulegen  zumal sich daraus folgend jeweils gemäß § 32  bs    

und  bs  2     ein unterschiedlicher Fristbeginn ergibt  

2.3.3. Zur  inführung der generellen 90-tägigen Entscheidungsfrist ist zunächst darauf 

hinzuweisen  dass – wie bereits oben erörtert – der gesamte  achverhalt ermittelt werden muss  

Zudem ist das     als ein sehr „dynamisches“  echtsgebiet zu qualifizieren  in dem sich 

relevante  mstände (z  der Job des/r Zusammenführenden  die in  ussicht genommene 

Wohnung  etc) während des  erfahrens schnell ändern   ie  ehörde / das 

 andesverwaltungsgericht ist dabei jeweils verpflichtet  sämtliche  mstände erneut im 

 ahmen der amtswegigen  rmittlungspflicht zu erheben   arüber hinaus ist zusätzlicher 

 ufwand durch in der  egel fehlende  prachkenntnisse der  ntragssteller gegeben  

 m diese  erfahren somit auch tatsächlich innerhalb der vorgesehenen verkürzten 

 ntscheidungsfrist abwickeln zu können  wären im  ichte der skizzierten bestehenden 

 erausforderungen gesetzlich normierte verfahrensrechtliche  rleichterungen erforderlich; 

angedacht werden könnten dabei  egelungen zur verstärkten  itwirkungspflicht  

 rleichterungen bei der Zustellung durch die verpflichtende  ngabe einer elektronischen 

Zustelladresse  einer Zustellfiktion oder der verpflichtenden  ekanntgabe eines 

Zustellbevollmächtigten   ngeregt werden darf etwa eine  egelung analog zu §     bs    

Zustell  in §  9  bs  6      die jedoch ex-lege gelten könnte   

Zudem bestehen bisher seitens der Landesverwaltungsgerichte keine EDV-Schnittstellen 

mit dem BFA, da für die  rledigung von  eschwerden gegen  escheide des  F  bislang 

ausschließlich das   w  zuständig war   s wäre daher sicherzustellen  dass vor  nkrafttreten 

der  ovelle diese    - chnittstellen bereits – funktionierend – einzurichten wären  da 

andernfalls mit weiteren  erfahrensverzögerungen und  ollzugsproblemen zu rechnen wäre  

 ezüglich einer verstärkten  itwirkungspflicht wird angeregt  die  öglichkeit der 

Zurückweisung des  ntrages vorzusehen  wenn der  ntragsteller trotz  ufforderung und 

 inweis auf die  echtsfolgen  die nach dem     und der    -   erforderlichen  achweise 

und  okumente nicht fristgerecht vorlegt  und zwar ungeachtet der  estimmung des §  3 

 bs  3     unabhängig davon  ob es sich um eine  ntrags- oder  rfolgsvoraussetzung handelt 

(vgl  etwa z  die seit dem     2 26 geltende Fassung des § 26  bs     Ö      „ nträge auf 

 eistungen der  ozialhilfe sind zurückzuweisen  wenn die  ilfe suchende  erson ihre 

 itwirkungspflichten nach § 23  bs  2 trotz  inweis auf die  echtsfolgen nicht erfüllt“)  

 m die  urchführung solcher  erfahren möglichst rasch und effizient zu gestalten  könnte auch 

angedacht werden  dass die  erpflichtung der Zustellung von  escheiden des     durch die 

     ehörden entfallen könnte   s wird angeregt  dass das     ihre  ntscheidungen 

sogleich selbst und unmittelbar zustellt   adurch hätte das     auch unmittelbar Kenntnis von 

der  echtzeitigkeit von allfälligen  eschwerden bzw  vom  intritt der  echtskraft   er 

 erwaltungsaufwand sowie  erfahrensverzögerungen könnten dadurch erheblich reduziert 

werden   ngeregt wird ferner auch gleich eine  ntragseinbringung beim     selbst und eine 

vorrangige  rüfung der besonderen  rteilungsvoraussetzungen durch das     nach dem 

 usl     uch das könnte eine  eschleunigung des  erfahrens mit sich bringen   

 es weiteren ist darauf hinzuweisen  dass bereits jetzt die  erfahrensdauer in      erfahren 

etwa beim  erwaltungsgericht Wien bei etwa 9 5  onaten (knapp unter 3    age)4 und beim 

 
4 Vgl. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichts Wien 2024, S. 31, Verfahrensdauer der Protokollgruppe 151. 
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 andesverwaltungsgericht  iederösterreich bei 7    onaten5 liegt   ei gleichbleibendem 

 ersonal und fehlender technischer  usgestaltung ist daher zu befürchten  dass diese verkürzte 

 ntscheidungsfrist in der  raxis nicht realisierbar ist  

 s darf darüber hinaus vor einem „ pill-over“- ffekt gewarnt werden  zumal aufgrund der 

verkürzten  ntscheidungsfrist bei der belangten  ehörde  die mangels aktueller 

verfahrensrechtlicher  rleichterungen und bei gleichbleibendem  ersonalstand vermutlich nur 

schwer realisierbar sein wird  mit dem erhöhten  ufkommen von Säumnisbeschwerden zu 

rechnen sein wird  was wiederum zu einem erhöhten  ersonalbedarf bei den 

 erwaltungsgerichten führen wird  In diesem Zusammenhang könnte auch vermehrt mit 

Amtshaftungsverfahren wegen Nichteinhaltung der Entscheidungsfristen zu rechnen sein, die 

einen nicht unbeträchtlichen budgetären Mehraufwand verursachen können. 

2.4. 457. Zu § 19 Abs. 1a NAG 

 etreffend §  9  bs   a     wird zur  öglichkeit der  nlineantragstellung bei 

 erlängerungs- oder Zweckänderungsanträgen in den bezughabenden  rläuterungen 

festgehalten  dass „statt der Erfassung des Antrags und Prüfung einer Fülle vorgelegter 

Unterlagen müssen jetzt nur mehr die biometrischen Daten abgenommen und im Original zu 

prüfende Dokumente gesichtet werden […]“ 

 s wird angeregt  soweit auch die  erwaltungsgerichte der  änder im Säumnisweg zuständig 

werden können  wäre auch gesetzlich sicherzustellen  dass auch diese mit den technischen 

 oraussetzungen für die „ bnahme biometrischer  aten“ ausgestattet werden  

2.5. Zur fehlenden Gebührenbefreiung im     (nach § 7   syl )  

 ofern die Zuständigkeitsnormierung wie vorgesehen beschlossen werden sollte  so ist bereits 

jetzt darauf hinzuweisen  dass eine  egelung gleichlautend zu § 7   syl  – der aktuell auch 

für die Fälle des § 35  syl  gilt – für die  euregelung im     aktuell nicht vorgesehen wurde  

§ 7   syl  normiert  dass die in  erfahren nach diesem  undesgesetz erforderlichen  ingaben  

 ollmachtsurkunden   iederschriften  Zeugnisse und ausländischen  ersonenstandsurkunden 

sowie die  erlängerung von  ufenthaltsberechtigungen von den  ebühren befreit sind  Weiters 

sind für  mtshandlungen auf  rund oder unmittelbar für Zwecke dieses  undesgesetzes 

 erwaltungsabgaben des  undes sowie  arauslagen nicht zu entrichten   ie  efreiung von 

 ebühren   erwaltungsabgaben und  arauslagen gilt auch im  eschwerdeverfahren vor dem 

 undesverwaltungsgericht  

 unmehr soll der § 35  syl  (aF) in das     aufgenommen bzw  „verschoben“ werden  

 aher erscheint eine gleichlautende  ebührenbefreiung für diese  erfahren  die nunmehr im 

    angesiedelt werden sollen  erforderlich   ollte es kein  edaktionsversehen sein  dass die 

vergleichbare  ebührenbefreiung wie in § 7   syl  im     noch nicht eingefügt wurde  wird 

bereits jetzt dringend darauf hingewiesen  dass dadurch auch noch mit einer großen  ehrzahl 

an  erfahrenshilfeanträgen bei den  andesverwaltungsgerichte zu rechnen sein wird  was auch 

wieder zu einem zusätzlichen  ufwand (und Kosten!) vor den  andesverwaltungsgerichten 

(und deren Kostenträgern) führen würde; gerade in den Fällen des (neuen) § 46a  bs  3     

( ntrag drei  onate nach Zuerkennung von  syl an den Zusammenführenden) und des  bs  4 

 
5 Vgl. Tätigkeitsbericht des Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 2024, S. 34. 
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(Zusammenführender ist  inderjähriger) dürften  erfahrenshilfeanträge durchaus häufig 

aussichtsreich sein   

 s wird daher angeregt  eine dem § 7   syl  vergleichbare Gebührenbefreiung für die 

 erfahren gemäß § 46a     vor den  andesverwaltungsgerichten zu prüfen  

 bgesehen davon wären die zusätzlichen Kosten (wie etwa für  olmetschaufwand)  die durch 

die Zuständigkeitsverschiebung bei  ewilligung der  erfahrenshilfe in der Folge durch den 

 echtsträger der  andesverwaltungsgerichte zu tragen sind  einerseits budgetär und anderseits 

zumindest in der WF  zu benennen  

3. Zur wirkungsorientierten Folgeabschätzung (WFA): 

Festzuhalten ist  dass in der wirkungsorientierten Folgeabschätzung (WF ) keinerlei 

finanzielle  uswirkungen auf die  änder  insbesondere im  ereich „ ersonalaufwand“ (    4 f 

der WF )  dargestellt werden  obwohl zusätzlicher  ufwand durch die nunmehr bei den 

 andesverwaltungsgerichten anzusiedelnden  eschwerdeverfahren in besonderen 

 ngelegenheiten des Familiennachzuges in offenkundiger Weise entstehen wird   n der WF  

wird auch nicht näher ausgeführt  mit wie vielen zusätzlichen  eschwerdeverfahren bei den 

 andesverwaltungsgerichten zu rechnen ist   iese Zahlen wären vom  und darzulegen  da 

bisher die  ehördenverfahren von  undesbehörden ( F ) vollzogen wurden und 

dementsprechend auch die  eschwerdeverfahren vom  undesverwaltungsgericht zu erledigen 

waren  

 er in der WF  angenommenen allerdings nicht näher erläuterten  chlussfolgerung  dass 

verpflichtende „beschleunigte  erfahren voraussichtlich einen  ückgang der  erfahrensdauer 

und damit der Verfahrenskosten in Personal- und Sachaufwand bedingen“ (vgl      8 der 

WF )  ist vor dem  intergrund der obigen  arlegungen  wonach gerade das  egenteil in der 

 raxis der Fall ist  entgegenzutreten und es wird angeregt  diese  chlussfolgerung an den 

tatsächlichen und praktischen  nforderungen an die  andesverwaltungsgerichtsbarkeit 

anzupassen und zu evaluieren  

 n diesem Zusammenhang wird dringend angeregt  den Mehraufwand – sowohl personell als 

auch budgetär und technisch – nachvollziehbar und realistisch offenzulegen  damit die 

betroffenen  änder – insbesondere die Landesverwaltungsgerichte (hier insbesondere Wien 

und  iederösterreich)6 – rechtzeitig in die  age versetzt werden  entsprechende  aßnahmen 

zu setzen  

 benfalls wäre der Mehraufwand für die Verwaltungsgerichte der Länder durch § 39 

Abs. 3a bis 3f ff FPG entsprechend abzubilden  

 s wird angeregt  die WF  und insbesondere die Folgen der Kostentragung zu überprüfen   ine 

entsprechende vollständige Folgeabschätzung wäre nachzuholen  

 

 
6 Zahlenmäßig ist aus den Tätigkeitsberichten der Landesverwaltungsgerichte ableitbar, dass das 
Verwaltungsgericht Wien 2024 bereits ohne der nunmehr vorgesehenen zusätzlichen Zuständigkeit im NAG mit 
einem Eingang von 1271 NAG Verfahren und das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich mit einem Eingang 
von 102 NAG Verfahren konfrontiert waren. 
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Zusammenfassend darf angeregt werden, die Auswirkungen des Gesetzesentwurfs auf die 

Landesverwaltungsgerichtsbarkeit im weiteren Gesetzgebungsverfahren vertieft zu 

berücksichtigen und die erforderlichen flankierenden Maßnahmen zur personellen und 

organisatorischen Absicherung der Landesverwaltungsgerichte vorzusehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Für die Verwaltungsrichter:innen-Vereinigung 

Mag. Claudia Pinter  

 

 

 

 

 


